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Beschluss-Nr. PLV 23/05/21 vom 19.10.2021
der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG) über den

Entwurf des Nahverkehrsplans für den Straßenpersonenverkehr des
Landkreises Gotha 2022-2026

Der Landkreis Gotha ist nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 des Thüringer Gesetzes über den öffentlichen Per
sonennahverkehr (ThürÖPNVG) Aufgabenträger für den Straßenpersonennahverkehr (StPNV) für
das Kreisgebiet. Die Aufgabenträgerschaft für den Schienenpersonennahverkehr liegt beim Frei
staat Thüringen. § 5 Abs. 1 ThürÖPNVG verpflichtet die Aufgabenträger nach § 3 Abs. 1, einen
verbindlichen Nahverkehrsplan für ihren Zuständigkeitsbereich für einen Zeitraum von 5 Jahren
aufzustellen und bedarfsgemäß fortzuschreiben.
Der Nahverkehrsplan stellt auf der Basis der verkehrspolitischen Zielstellung die mittel- und lang
fristige Entwicklung des ÖPNV dar. Er hat insbesondere eine Bestandsanalyse des ÖPNV-Ange
botes und der Infrastruktur, Schätzungen über den zu erwartenden ÖPNV-Bedarf, Aussagen zur
künftigen Angebotsgestaltung und lnfrastrukturentwicklung, Strategien und Maßnahmen zur Or
ganisation des ÖPNV und einen Investitions- und Finanzierungsplan zu beinhalten. Die Vorlage
des Nahverkehrsplanes beim für den Verkehr zuständigen Ministerium ist die Voraussetzung für
die Gewährung von Finanzhilfe des Freistaates für die bedarfsgerechte Verkehrsbedienung und
ÖPNV-lnvestitionen im Landkreis Gotha. Der derzeit geltende Nahverkehrsplan für den Landkreis
Gotha wurde im Jahr 2016 für den Zeitraum 2017- 2021 aufgestellt.
Mit Schreiben vom 28.06.2021 hat der Landkreis Gotha die RPG in das laufende Beteiligungsver
fahren zur Fortschreibung dieses Planes eingebunden. Die Planungsversammlung der RPG hat
den Beteiligungsentwurf des „Nahverkehrsplans für den Straßenpersonennahverkehr des Land
kreises Gotha 2022 - 2026" beraten und fasst auf der Basis von S14 Abs. 2 Thüringer Landes
planungsgesetz folgenden Beschluss:

Dem Beteiligungsentwurf des ,,Nahverkehrsplans für den Straßenpersonennahverkehr des
Landkreises Gotha 2022 - 2026" wird mit den folgenden Maßgaben und Hinweisen zuge
stimmt:

Bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplans sollten die im Landesentwicklungspro
gramm Thüringen 2025 (LEP) formulierten Leitvorstellungen einbezogen sowie die ein
schlägigen Grundsätze der Raumordnung berücksichtigt werden:

• Thema ,,Gleichwertige Lebensverhältnisse" und ,,Daseinsvorsorge":
- 2. Leitvorstellung in Kapitel 2.1 ,,Daseinsvorsorge sichern" im LEP
- G 2.1.1 und G 2.1.2 im LEP

• Thema ,,Zentrale Orte":
- G 2.2.13 im LEP

• Thema ,,Verkehrsinfrastruktur":
- 2. und 5. Leitvorstellung in Kapitel 4.5 im LEP
- G 4.5.1, G 4.5.13 und G 4.5.14 im LEP
- G3-9,G3-22, G 3-23 und G 3-25 sowie Karte 3-1 im Regionalplan Mittelthüringen
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Das bedeutet insbesondere Änderungen/Ergänzungen für die folgenden Abschnitte des
Nahverkehrsplans:

1. Im Kapitel 2 (,,Generelle Rahmenbedingungen") muss die Bedeutung der Festsetzun
gen des Landesentwicklungsprogrammes Thüringen 2025 und des Regionalplanes Mit
telthüringen von 2011 für die Erstellung der Nahverkehrspläne ergänzt werden.

2. Die im Abschnitt 2.1.3.1 (,,Raumplanung") benannten zentralen Orte sind im Rahmen
des Kapitels 3 (,,Bestandsaufnahme") auf deren Erreichbarkeit hin zu prüfen. Es ist dar
zulegen, ob und inwiefern das bisherige Angebot den Grundsätzen G 2.2.13 und G
4.5.14 im LEP sowie G3-22 und G 3-23 des Regionalplans entspricht.

3. Im Rahmen des Abschnittes 3.4.4 (,,Verknüpfungspunkte") sind die Aussagen zu den
Verknüpfungspunkten insofern zu ergänzen, dass Definitionen und Festlegungen zu
optimalen Umsteigezeiten genannt werden. An diesen Punkten ist im Kapitel 4 (,,Ana
lyse des Ist-Zustandes") zu überprüfen und darzulegen, inwiefern das bisherige Ange
bot den Grundsätzen G 4.5.14 im LEP sowie G 3-22 des Regionalplans entspricht.

Begründung:

§ 4 Abs. 1 Nr. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) bestimmt: ,,Bei raumbedeutsamen Planungen und
Maßnahmen öffentlicher Stellen, ..• sind Ziele der Raumordnung zu beachten sowie Grundsätze
der Raumordnung in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen." Nahver
kehrspläne, wie der hier vorliegende Beteiligungsentwurf für den Landkreis Gotha, stellen unstrittig
eine raumbedeutsame Planung einer öffentlichen Stelle dar.
Ziele der Raumordnung liegen für den Nahverkehrsplan des Landkreises Gotha nicht vor, dafür
aber eine Reihe von Grundsätzen der Raumordnung. Der Unterschied zwischen Zielen und
Grundsätzen der Raumordnung besteht gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 und 3 ROG darin, dass die Ziele
der Raumordnung von der Landes- bzw. der Regionalplanung abschließend abgewogen wurden
und daher auch strikt umgesetzt (= ,,beachtet") werden müssen. Im Gegensatz dazu besteht bei
den Grundsätzen der Raumordnung ein Abwägungsspielraum. liegen also bei einer Entscheidung
Belange vor, die gewichtiger sind als der oder die einschlägigen Grundsätze der Raumordnung,
so kann der Plangeber (hier: der Landkreis Gotha) entscheiden, dass der oder die Grundsätze der
Raumordnung in der Abwägung unterliegen. Im ROG heißt es deswegen, dass die Grundsätze
der Raumordnung ,,berücksichtigt" werden müssen. Konkret bedeutet das: Der Plangeber (hier:
der Landkreis Gotha) muss zunächst alle einschlägigen Grundsätze der Raumordnung ermitteln,
sie in seinem Plandokument nennen und darstellen, wo und mit welchem Ergebnis er sie in seine
jeweiligen Abwägungs- und Ermessensentscheidungen eingestellt hat. Werden in einer Abwä
gungs- oder Ermessensentscheidung andere Belange gegenüber einem oder mehreren Grunds
ätzen als gewichtiger erachtet, so ist dies zu begründen. Im Beteiligungsentwurf des Nahverkehrs
plans wurden bislang nicht alle einschlägigen Grundsätze der Raumordnung ermittelt, und es
wurde somit auch nicht dargestellt, inwiefern sie umgesetzt werden.
,,Leitvorstellungen" sind im Gegensatz zu den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung für die
nachfolgenden Planungs- und Entscheidungsebenen nicht bindend. Bei den Leitvorstellungen der
Landesentwicklung handelt es sich um programmatisch-strategische Aussagen, die normvorbe
reitend wirken und somit als Orientierungsrahmen für das Handeln der Landesregierung gelten
(LEP, Seite 5). Unter diesem Gesichtspunkt ist es sinnvoll, dass sich der Landkreis Gotha auch
mit diesen Leitvorstellungen befasst.

Raumordnungspläne in Thüringen, die für den Landkreis Gotha gelten, sind das Landesentwick
lungsprogramm Thüringen 2025 und der Regionalplan Mittelthüringen von 2011. Dort finden sich
neben Grundsätzen der Raumordnung zum Thema Verkehr auch Grundsätze zu übergreifenden
Themen wie der Daseinsvorsorge und der raumstrukturellen Entwicklung, aus denen sich aber
ebenfalls Anforderungen an die Gestaltung des öffentlichen Nahverkehrs ableiten lassen. Wichtig
ist bei allen Festsetzungen auch deren Begründung: Sie enthält Einzelheiten zu den Grundsätzen
und trägt zu ihrem Verständnis bei.
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Zu 1.:
Das Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 wurde als Rechtsverordnung erlassen, der
Regionalplan Mittelthüringen stellt ähnlich wie Flächennutzungspläne - eine „Rechtsnorm ei
gener Art" dar. Beide enthalten, wie oben dargelegt, Festsetzungen, die bei der Nahverkehrspla
nung zu berücksichtigen sind. Sie stellen damit eine rechtliche Grundlage für den Nahverkehrsplan
Gotha dar.

Zu 2.:
Im Kapitel 3 (,,Bestandaufnahme") des Nahverkehrsplans wird das Angebot im öffentlichen Ver
kehr analysiert. Es werden jedoch keine Maßstäbe für die Erreichbarkeit der Zentralen Orte in
Form von Mindestwerten an Fahrtenpaaren je Siedlungseinheit herangezogen. Der alleinige Ver
weis auf die Erreichbarkeit zentraler Orte im Abschnitt 2.1.3.1 (,,Raumplanung") ist nicht ausrei
chend. Aus dem LEP und dem Regionalplan Mitteithüringen ergeben sich Mindestanforderungen
an das Kapitel 7 (,,Verkehrspolitische Ziele") und folgende Beurteilungsmaßstäbe für das Kapitel 8
(,Ableitung von Maßnahmen"):
G 2.2.13 im LEP definiert, innerhalb welcher Zeitspannen die Ober-, Mittel- und Grundzentren mit
dem öffentlichen Verkehr aus dem Umland erreichbar sein sollen: ,,Die Erreichbarkeit eines Zent
ralen Ortes soll eine Wegezeit von
- 90 Minuten für Oberzentren,
- 45 Minuten für Mittelzentren ... und
- 30 Minuten für Grundzentren
nicht überschreiten." Wie sich diese Werte herleiten, kann der Begründung zu diesem Grundsatz
entnommen werden.
G 4.5.14 im LEP sagt zur Einbindung der Zentralen Orte: Das ÖPNV-Netz soll auf die Mittel- und
Oberzentren ausgerichtet, Grundzentren ... sollen funktionsgerecht eingebunden werden. Die Be
gründung zu diesem Grundsatz liefert weitere Einzelheiten.
G3-22 des Regionalplans Mitteithüringen legt fest: ,,Die einzelnen Linien des ÖPNV sollen in den
zentralen Orten ... miteinander verbunden werden." In der Begründung zu diesem Grundsatz fol
gen verschiedene Erläuterungen sowie der Hinweis: ,,Der Straßenpersonennahverkehr gilt dann
als auf die Zentralen Orte ausgerichtet, wenn von den Zentralen Orten ausgehend eine Mindest
erschließung des Grundversorgungsbereiches mit täglich mindestens zwei Fahrtenpaaren radial
in alle Richtungen (außer entlang der Strecken des Schienenpersonennahverkehrs) gegeben ist"
G3-23 des Regionalplans Mittelthüringen legt fest: „Mit den ... ausgewiesenen Regional bedeut
samen Verbindungen des öffentlichen Verkehrs soll ergänzend zum regional bedeutsamen Schie
nennetz die Verbindung zwischen ... Grundzentren untereinander sichergestellt werden." In der
Begründung zu diesem Grundsatz heißt es: ,,Die ausgewiesenen regional bedeutsamen Verbin
dungen des öffentlichen Verkehrs stellen diejenigen Verbindungen dar, die aus raumordnerischer
Sicht zur Ergänzung des regional bedeutsamen Schienennetzes unabdingbar sind."

Zu 3.:
Im Abschnitt 3.4.4 (,,Verknüpfungspunkte") des Nahverkehrsplans werden wesentliche aufgaben
trägerübergreifende Knotenpunkte zwischen den SPNV-Kursbuchstrecken sowie städtischen und
regionalen StPNV-Linien ausschließlich in tabellarischer Form genannt. Das reicht jedoch nicht
aus: Es fehlen eine Definition von Verknüpfungspunkten und Festlegungen zu optimalen Umstei
gezeiten ari diesen Punkten. Darauf aufbauend muss im Kapitel 4 (,,,Analyse des Ist-Zustandes")
analysiert werden, wie gut Bus- und Bahnverkehre sowie die Buslinien untereinander verknüpft
sind. Zudem fehlen Aussagen zur Verknüpfung mit dem Rad- und Fußverkehr sowie zur Barriere
freiheit an diesen Verknüpfungspunkten. G3-22 des Regionalplans Mittelthüringen legt in Verbin
dung mit Karte 3-1 des Regionalplans neben Gotha, Friedrichroda, Nesse - Apfelstedt auch Tabarz
und Waltershausen als Bahn-Bus-Verknüpfungspunkte fest (die Bahn-Bus-Verknüpfungspunkte
Georgenthal und Ohrdruf entfallen derzeit nachvollziehbarerweise). In qualitativer Hinsicht sowie
insbesondere auch im Hinblick auf die Verknüpfung mit dem Rad- und Fußverkehr wird in G 4.5.14
im LEP festgesetzt: „... Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen zum öffentlichen Nahver
kehr sollen eine günstige Anbindung zu den anderen Verkehrsträgern, insbesondere dem Rad-
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und Fußverkehr, an den jeweiligen Zugangsstellen einschließen. Die Zugangsstellen sollen den
Bedürfnissen mobilitätseingeschränkter Personen Rechnung tragen und städtebaulich integriert
werden." In der Begründung heißt es weiter: ,,Zur Vernetzung der öffentlichen Verkehrsträger un
tereinander ... kommt dem.Ausbau der Schnittstellen besondere Bedeutung zu. Dazu ist eine Ab
stimmung der verschiedenen Handlungsebenen (Aufgabenträger SPNV, Aufgabenträger StPNV,
Verkehrsunternehmen) unter Beachtung der Hierarchie der Verkehrsträger erforderlich, d. h. der
SPNV muss sich am Fernverkehr und der StPNV am SPNV orientieren, so dass ein durchgängiger
Verkehrsträger übergreifendes Angebot hergestellt und vorgehalten wird .... Die Verknüpfung des
ÖPNV mit dem Radverkehr ... erweitert den Aktionsradius der Radnutzer. Radnutzer legen im
Alltagsverkehr in der Regel pro Strecke zwischen 1 und 5 km bzw. bis zu 70 km zurück. Für sie
bietet die Nutzung des ÖPNV mehr Möglichkeiten. Attraktive Bedingungen für Radfahrer im Vor
und Nachlauf zum ÖPNV erhöhen das Potenzial an ÖPNV-Nutzern."

Abstimmungsergebnis:

Mitglieder gesamt: 23
Anwesende Stimmberichtigte: 17
Zustimmung: 12
Gegenstimmen: 0
Enthaltung: 5

•Henning 7
Präsident


